
as-Druckregel- und -Messanlagen
(GDRM) haben die Aufgabe, beim

Transport und bei der Verteilung von Erdgas
den erforderlichen Ausgangsdruck zu errei-
chen und gleichbleibend aufrecht zu erhal-
ten.
Damit diese Aufgabe zuverlässig erfüllt wer-
den kann, ist die Instandhaltung der Anla-
gen von großer Bedeutung.
Für die Instandhaltung von GDRM gelten
die BGR 500 Kapitel 2.39 „Anlagen zur lei-
tungsgebundenen Versorgung der Allge-
meinheit mit Gas“ sowie das DVGW-
Arbeitsblatt G 495 „Gasanlagen – Instand-
haltung“.
Von dem mit Arbeiten an GDRM beauftrag-
ten Personal muss zusätzlich zu dem fach-
technischen Wissen und Können ein hohes

Maß an Zuverlässigkeit und Sicherheitsden-
ken gefordert werden. Deshalb ist für die
ordnungsgemäße Durchführung der In-
standhaltungsmaßnahmen die Auswahl von
qualifiziertem Personal mit nachgewiesenen
Kenntnissen von großer Bedeutung.
Je nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der
durchzuführenden Instandhaltungsmaß-
nahme sind unterschiedliche Qualifikatio-
nen der beauftragten Personen erforderlich.
Nach dem Regelwerk wird unterschieden
zwischen
- dem Sachkundigen,
- der Fachkraft,
- der Elektrofachkraft und
- der unterwiesenen Person.
In den als explosionsgefährdet gekenn-
zeichneten Bereichen dürfen sich diese Per-
sonen nur solange aufhalten, wie es die
Durchführung der Arbeiten erfordert.
Außerdem gilt, dass für Tätigkeiten der
Instandhaltung vor Beginn der Arbeiten die
Gefährdungsbeurteilung vorzunehmen ist.
Die daraus abgeleiteten Schutzmaßnahmen
sind anzuwenden und zu dokumentieren.
Der Begriff der Instandhaltung wird unter-
teilt in
- Überwachung,
- Wartung,
- Instandsetzung.
Zur Überwachung zählen Inspektion und
Funktionsprüfung. Diese Tätigkeiten dienen
dazu, den Istzustand von Gasanlagen oder
ihrer Bauelemente und Baugruppen im Zeit-
raum zwischen turnusmäßigen Wartungsar-
beiten festzustellen und zu beurteilen.
Eine Inspektion ist von einer Fachkraft oder
einem Sachkundigen durchzuführen. Sie
dient der Prüfung der bestimmungsge-
mäßen Arbeitsabläufe in der Gasanlage. Der

Istzustand wird beurteilt sowie die Erfas-
sung von Abweichungen vom Sollzustand
und deren Bewertung vorgenommen.
Unter anderem ist dabei auch auf freie Lüf-
tungsöffnungen zu achten. Unter Umstän-
den sind funktionale Eingriffe in die Gasan-
lage notwendig.
Grundsätzlich muss bei der Inspektion eine
Überprüfung der Raumatmosphäre auf
Gasgeruch vorgenommen werden.
Eine Funktionsprüfung ist immer von zwei
Personen durchzuführen, von denen eine
sachkundig sein muss, weil in der Regel Ein-
griffe in die Anlage nicht zu vermeiden sind.
Zweck ist es, die Funktionsfähigkeit der
Anlage oder ihrer Teile festzustellen und
vorhandene Abweichungen zu korrigieren.
Die Wartung beinhaltet alle erforderlichen
Maßnahmen zur Bewahrung des Sollzu-
standes einer Gasanlage. Sie besteht vor
allem aus einer umfassenden Durchsicht
und muss deshalb gründlich vorbereitet
werden. Falls erforderlich, ist ein Arbeitsplan
schriftlich aufzustellen, der notwendige
organisatorische Maßnahmen enthält. Sol-
che können die Benennung des für Durch-
führung und Aufsicht verantwortlichen Per-
sonals, Schaltskizzen usw. sein.
Von besonderer Bedeutung bei Wartungs-
und Reparaturarbeiten ist eine permanente
Überwachung der Raumatmosphäre. Die
Alarmschwelle der eingesetzten mobilen
Gaswarngeräte ist auf 20 Prozent UEG ein-

zustellen. Wenn 50 Prozent UEG erreicht
sind, müssen die Arbeiten abgebrochen und
weitere Maßnahmen für ihre sichere Fort-
setzung getroffen werden. Die Gaswarn-
geräte sind oberhalb offener Anlagenteile
zu platzieren.
Die Instandsetzung von Gasanlagen be-
deutet die Wiederherstellung ihres Sollzu-
standes. Dazu müssen Teile der Anlage oder
auch die gesamte Anlage außer Betrieb
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genommen werden. Die
Arbeiten sind planmäßig
vorzubereiten und wenn
nötig, ist eine Schaltskiz-
ze oder ein Ar-
beitsprogramm aufzu-
stellen.
Vor Beginn der Arbeiten
sind vor Ort die ggf.
erforderlichen persönli-
chen Schutzausrüstun-
gen (z. B. Atemschutz),
Geräte (z. B. Feuerlö-
scher) und Gasmessge-
räte bereitzustellen.
Des Weiteren sind die für
die Sperrung erforderli-
chen Absperreinrichtun-
gen auf ihre Gängigkeit
und auf dichten Ab-
schluss zu kontrollieren.
Auch ist vor Beginn der
Arbeiten die Gasanlage

oder die Sperrstrecke soweit gefahrlos ins Freie zu entspannen,
dass kein Überdruck ansteht.
In der Regel kommt es bei der Instandsetzung durch offene Bau-
elemente oder -gruppen zum Gasaustritt. Die ständige Überwa-
chung der Raumatmosphäre mittels mobiler Gaswarngeräte ist
deshalb unverzichtbar. Werden in Regelanlagen mit Ex-Zone 2
Schweißarbeiten erforderlich, so sollten diese grundsätzlich
außerhalb der Anlage durchgeführt werden. Ausnahmen sind
unter Festlegung besonderer Sicherheitsmaßnahmen mit schriftli-
cher Genehmigung des Betreibers möglich.
Auch für den Betrieb von Umgangsleitungen sind vor Beginn der
Arbeiten besondere Sicherheitsmaßnahmen festzulegen.
Für die Durchführung von Instandsetzungsarbeiten sind immer
mindestens zwei Personen erforderlich, von denen eine Sachkun-
diger sein muss.
Hinsichtlich der Fristen für Maßnahmen der Instandhaltung bietet
das neue DVGW-Arbeitsblatt G 495 den Unternehmen Spielräu-
me für Entscheidungen. Dies gilt jedoch nicht für Funktionsprü-
fungen an Sicherheitseinrichtungen; die im Arbeitsblatt genann-
ten Fristen dürfen nicht überschritten werden.
Für Arbeiten an Durchleitungsdruckbehältern sind die Forderun-
gen des DVGW-Arbeitsblattes G 498 „Durchleitungsdruckbehäl-
ter“ zu beachten.

Am Aufstellungsort einer GDRM-Anlage muss ein Plan vor-
handen sein, der mindestens die Druckbereiche, Nennwei-
ten und die Lage der Absperrarmaturen in den Anschluss-
leitungen enthält.

Odoriereinrichtungen dürfen
nicht auf Dauer in Aufstellungs-
räumen von GDRM-Anlagen
untergebracht sein.


